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Sehr geehrte Mitbürgerinnen, sehr geehrte Mitbürger,

am kommenden Sonntag, 8. März 2026, findet die Wahl zum 18. Landtag von Baden-Württemberg 
statt. Die Wahllokale im Rathaus Oberwinden und der Mehrzweckhalle Niederwinden sind während der 
Wahlzeit von 8:00 bis 18:00 Uhr für die Wähler, die nicht bereits mit Briefwahl gewählt haben, geöffnet.

Wahlhandlung: 
Jeder Wähler/Jede Wählerin erhält bei Betreten des Wahlraumes einen amtlichen Stimmzettel aus- 
gehändigt. Jeder Wähler/Jede Wählerin hat zwei Stimmen. Der Stimmzettel muss in einer Wahlkabi- 
ne des Wahlraums gekennzeichnet und so gefaltet werden, dass die Stimmabgabe nicht erkennbar 
ist. Bei der Landtagswahl werden keine Stimmzettelumschläge verwendet. Der gefaltete Stimmzet- 
tel ist in die Wahlurne im Wahlraum zu werfen.

Wahlscheinantrag mit Briefwahlunterlagen: 
Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis Nr. 49 Emmendingen durch Stimmabga- 
be in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl teilnehmen. Wahlbe- 
rechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, können bis Freitag, 6. März 2026, 15:00 Uhr 
einen Wahlschein beantragen. Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung kann der Antrag noch 
bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen 
ist, kann ihm bis zum Tag vor der Wahl, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. Wer den 
Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines für einen anderen stellt. Muss durch Vorlage einer schrift- 
lichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist.

Das Wahlamt im Rathaus in Oberwinden ist neben den üblichen Öffnungszeiten zusätzlich am 
Freitag, 6. März, von 14:00 bis 15:00 Uhr geöffnet. Um die Antragstellung eines Wahlscheines am 
„Wahlwochenende“ zu gewährleisten, haben wir eine Rufbereitschaft unter der Telefonnummer 
07682 9236-12 eingerichtet.

Bitte beachten Sie, dass der Wahlbrief am Wahltag bis spätestens 18:00 Uhr bei der Gemeinde ein- 
gegangen sein muss.

Das ermittelte und festgestellte Wahlergebnis unserer Gemeinde können Sie am Wahlabend im In- 
ternet auf unserer Homepage (www.winden-im-elztal.de) abrufen.

Ich bitte Sie, machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch und gehen Sie zur Wahl,  
denn mit Ihrer Stimmabgabe können Sie die zukünftige Politik unseres Landes mitbestimmen.

Mit freundlichen GrüßenMit freun dlichen GrüßenMit freundlichen Grüßen

Klaus Hämmerle, 
Bürgermeister

Landtagswahl am 8. März 2026

Foto: Paperkites/iStock/Thinkstock
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Gemeinde Winden im Elztal 
Landkreis Emmendingen

Die Gemeinde Winden im Elztal (ca. 2.900 
Einwohner) sucht zum 1. Juni 2026 eine

Reinigungskraft (m/w/d)
für das Rathaus Oberwinden und weitere gemeindeei- 
gene Objekte. Es handelt sich um eine unbefristete Teil- 
zeitbeschäftigung mit einer regelmäßigen wöchentli- 
chen Arbeitszeit von 8 Stunden.

Ihre Aufgaben:
• Reinigung und Pflege von gemeindeeigenen Gebäuden
• Fachgerechter Umgang mit Reinigungsmitteln und 

-geräten

Sie bieten uns:
• Erfahrung in der Reinigung von Vorteil, aber nicht 

zwingend erforderlich
• Zuverlässigkeit, Sorgfalt und selbstständige Arbeits- 

weise
• Flexibilität und Verantwortungsbewusstsein

Das können wir Ihnen als Arbeitgeber des öffentlichen 
Dienstes bieten:
• Eine faire Vergütung bis nach Entgeltgruppe 2 TVÖD
• Jahressonderzahlung, leistungsorientierte Bezahlung 

nach TVöD
• Betriebliche Altersvorsorge, Jobrad und Firmenfit- 

nessprogramm Hansefit

Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte mit 
den üblichen Unterlagen bis zum 27. März 2026 an das 
Bürgermeisteramt Winden im Elztal, Bahnhofstraße 1, 
79297 Winden im Elztal.

Für Fachfragen steht Ihnen Herr Andreas Schultes, Tele- 
fon 07682 9236-22, gerne zur Verfügung.

Beschluss der Aktualisierung des Lärmak- 
tionsplans der vierten Stufe gemäß § 47d 
BImSchG
Auf Basis einer Lärmkartierung sind nach § 47d des Bundes- 
Immissionsschutzgesetzes Lärmaktionspläne zu erstellen 
und regelmäßig fortzuschreiben. Zuständig hierfür sind 
Städte und Gemeinden im Umfeld von Hauptverkehrsstra- 
ßen. Auch die Gemeinde Winden im Elztal ist hiervon durch 
die B 294 betroffen. Für die Aktualisierung des Lärmaktions- 
plans wurden die Lärmbetroffenheiten an den genannten 
Straßen ermittelt und hierauf aufbauend das Maßnahmen- 
konzept fortgeschrieben. Für die Fortschreibung des Lär- 
maktionsplans wurde die Lärmsituation zusammengestellt. 
Die Gemeinde Winden im Elztal hat auf dieser Grundlage 
als für die Lärmaktionsplanung zuständige Behörde nach 
§ 47 d des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) den 
bestehenden Lärmaktionsplan von 2020 fortgeschrieben. 
Der Beschluss erfolgte unter Abwägung der im Offenla- 
gezeitraum des Entwurfs eingegangenen Stellungnahmen 
der Öffentlichkeit sowie der Träger öffentlicher Belange in 
der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 25. Februar 
2026. 
Der Lärmaktionsplan mit Maßnahmen zum Schutz der Be- 
völkerung vor dem Lärm der Hauptverkehrsstraßen kann 
über die Internetseite der Gemeinde Winden im Elztal un- 
ter https://www.winden-im-elztal.de eingesehen werden. 
Winden im Elztal, 4. März 2026 
Klaus Hämmerle, Bürgermeister

Bedarfsermittlung Ganztags-Ferienbetreuung
Aufruf an Eltern zukünftiger Erstklässler im Schuljahr 
2026/2027 
Ab dem kommenden Schuljahr 2026/2027 besteht in Baden- 
Württemberg ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung 
für einen Großteil der Schulferien für Erstklässler. 
Um diesen Anspruch bedarfsgerecht umzusetzen, planen 
die Gemeinden Biederbach, Elzach, Gutach im Breisgau, Si- 
monswald und Winden im Elztal eine gemeinsame Ferien- 
betreuung für Grundschulkinder. 
Betreuungsort:  Grundschule Zweitälerland, 
     Gutach im Breisgau 
Kosten:    ca. 30 € pro Betreuungstag 
     (inkl. Verpflegung) 
Für eine verlässliche Planung bitten wir alle Eltern von Kin- 
dern, die im kommenden Schuljahr 2026/2027 eingeschult 
werden und eine Ganztagsbetreuung benötigen, dringend 
an der Bedarfsermittlung teilzunehmen. 
Ihre Rückmeldung bis 31.03.2026 ist eine wichtige Grundla- 
ge für die Organisation des Betreuungsangebots. 
Die Umfrage ist unverbindlich und dient ausschließlich der 
Information.

Link zur Umfrage: 
https://eveeno.com/bedarfsplanung

Wir danken Ihnen für Ihre Teilnahme.

Energieberatung für Gebäude-/Heizungs- 
modernisierung am 19.03.2026
Auch 2026 bietet die Gemeinde Winden in Kooperation mit 
dem Team Energie Zukunft, Klimaschutzagentur des Land- 
kreis Emmendingen, Gebäude-Energieberatungen an. Die- 
se sind kostenlos und richten sich an alle Hausbesitzenden, 
die einen Heizungstausch bzw. eine energetische Moderni- 
sierung ihres Gebäudes planen. 
Das Ziel des kostenlosen Serviceangebotes ist es, die Haus- 
besitzenden während einer einstündigen Einstiegsbera- 
tung über gesetzliche Anforderungen, Unterstützungsan- 
gebote und Fördermittelprogramme zu informieren. Ein 
Beratungsschwerpunkt ist das Thema Heizungsmodernisie- 
rung. Wer also eine zeitnahe Heizungsmodernisierung in 
den nächsten 2-3 Jahren plant, bitte jetzt einen Beratungs- 
termin buchen. Beim Abschluss der Einstiegsberatung ken- 
nen die Beratungsempfänger/innen die nächsten Schritte 
und mögliche Ansprechpartner. 
Der nächste Beratungsnachmittag mit Einzelberatungen 
ist am Donnerstag, 19. März 2026, und findet im Rathaus 
Oberwinden, im Besprechungszimmer statt. Die Terminbu- 
chung erfolgt über die Webseite https://eveeno.com/tez-lk- 
em (oder ggf. telefonisch unter 07641-451-1131). 
Die weiteren Termine für 2026 sind geplant am Donnerstag, 
28. Mai, Mittwoch, 9. September und Mittwoch, 9. Dezember.
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Öffentliche Bekanntmachung 
 
Wirksamkeit der 15. punktuellen Änderung des Flächennutzungsplans des Ge-
meindeverwaltungsverbands Elzach für den Teilbereich „Heizzentrale Prech-

tal“ im Ortsteil „Prechtal“ der Stadt Elzach 
 
Das Landratsamt Emmendingen hat die vom Gemeindeverwaltungsverband Elzach am 
12.11.2025 in öffentlicher Sitzung beschlossene 15. punktuelle Änderung des Flächennut-
zungsplans mit Entscheidung vom 29.01.2026 aufgrund von § 6 Abs. 1 BauGB genehmigt. 
Die Genehmigung wird hiermit gem. § 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich bekanntgemacht. 
 
Der Änderungsbereich befindet sich im Südwesten des Ortsteils Prechtal, östlich der Bundes-
straße B294. Südlich und östlich grenzen landwirtschaftliche Flächen an. Im Norden schließt 
sich die Bebauung des Ortsteils Prechtal an. Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus 
folgendem Kartenausschnitt: 
 

 
 
Die Änderung des Flächennutzungsplans wird mit dieser Bekanntmachung wirksam. 
 
Die Flächennutzungsplanänderung kann einschließlich der Begründung mit Umweltbericht 
und der zusammenfassenden Erklärung in den Rathäusern: 
 
▪ Elzach, Hauptstraße 69 
▪ Biederbach, Dorfstraße 18 
▪ Winden im Elztal, Bahnhofstraße 1 
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Die Änderung des Flächennutzungsplans wird mit dieser 
Bekanntmachung wirksam. 
Die Flächennutzungsplanänderung kann einschließlich der 
Begründung mit Umweltbericht und der zusammenfassen- 
den Erklärung in den Rathäusern:
• Elzach, Hauptstraße 69
• Biederbach, Dorfstraße 18
• Winden im Elztal, Bahnhofstraße 1 
während der üblichen Dienststunden eingesehen werden. 
Jedermann kann die Flächennutzungsplanänderung einse- 
hen und über ihren Inhalt Auskunft verlangen (vgl. § 6 Abs. 
5 BauGB). 
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und 
von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 
215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. Unbeachtlich werden 
demnach
1.   eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 BauGB beachtli- 

che Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften,

2.   eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be- 
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans, und

3.   nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt- 
machung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darle- 
gung des die Verletzung begründenden Sachverhalts gel- 
tend gemacht worden sind.

Ferner wird darauf hingewiesen, dass gem. § 4 Abs.4 GemO 
BW Flächennutzungspläne, die unter Verletzung von Ver- 
fahrens- oder Formvorschriften der GemO BW oder auf 
Grund der GemO BW zu Stande gekommen sind, ein Jahr 
nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu 
Stande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn
1.   die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 

Genehmigung oder die Bekanntmachung des Flächen- 
nutzungsplans verletzt worden sind,

2.   der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO BW 
wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn 
vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Rechtsauf- 
sichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder die 
Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegen- 
über der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachver- 
halts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich oder 
elektronisch geltend gemacht worden ist. 

Ist eine Verletzung nach vorstehender Nr. 2 geltend ge- 
macht worden, so kann auch nach Ablauf der Jahresfrist 
des § 4 Abs. 4 S. 1 GemO BW jedermann diese Verletzung 
geltend machen. 
Elzach, den 04.03.2026 
Roland Tibi 
Vorsitzender des Gemeindeverwaltungsverbands Elzach

Die ortsübliche Bekanntmachung von Ort und Zeit „Wirk-
samkeit der 15. punktuelle Änderung des Flächennut- 
zungsplans des Gemeindeverwaltungsverbands Elzach 
für den Teilbereich „Heizzentrale Prechtal“ im Ortsteil 
„Prechtal“ der Stadt Elzach erfolgt im Elztäler Wochenbe-
richt, zusätzlich in den Mitteilungsblättern der Stadt Elzach 
sowie der Gemeinden Biederbach und Winden im Elztal, 
sowie auf der Homepage der Stadt Elzach unter www.el- 
zach.de unter dem Menüpunkt Bekanntmachungen – Ge- 
meindeverwaltungsverband (GVV) Elzach, am 04.03.2026 
bzw. 05.03.2026.

Verwaltung der Gemeinde

WINDEN IM ELZTAL
Anschrift: Bahnhofstraße 1 
79297 Winden im Elztal
Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 8:30 Uhr - 12:00 Uhr, Do. 16:00 Uhr - 18:00 Uhr 
Selbstverständlich sind nach Absprache auch Termine außerhalb 

der Öffnungszeiten möglich. 

Bürgermeister Klaus Hämmerle Tel. 07682 9236-10
Sekretariat Silvia Becherer Tel. 07682 9236-10

Standesamt Andreas Schultes Tel. 07682 9236-22
Bürgerbüro Anja Florin Tel. 07682 9236-12
 Anja Läufer Tel. 07682 9236-14
 Natalie Stritt Tel. 07682 9236-16
Rechnungsamt,  Susanne Herr Tel. 07682 9236-20
Bauamt  Stephanie Schill Tel. 07682 9236-28
Gebühren/Steuern Andreas Schultes Tel. 07682 9236-22
Gemeindekasse Bettina Rietschle Tel. 07682 9236-24
 Eva Granget Tel. 07682 9236-23
Bauhof Bernd Schmitt Mobil 0177 6328119
Kläranlage  Norbert Riegger Tel. 07685 1268
Wassermeister  Martin Häringer Mobil 0172 7616283
Hausmeister Helmut Haas Mobil 0162 1326276
Forst-Revierleiterin Mona Friedrich Mobil 0178 3592245

Telefax: 07682 9236-79 
E-Mail: gemeinde@winden-im-elztal.de 
Internet: www.winden-im-elztal.de

Amtsgericht Emmendingen - Grundbuchamt
(zuständig für Winden im Elztal) 
Liebensteinstr. 2, 79312 Emmendingen 
Tel. 07641/96587-600, Fax: 07641/96587-603

Einfach ausschneiden und gut sichtbar aufbewahren



www.el-
www.winden-im-elztal.de
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Am 19. Februar hat Leon Alexander Hämmerle das Licht der 
Welt erblickt. 
Wir gratulieren den Eltern Vanessa und Florian Hämmerle

Landratsamt Emmendingen

Infoveranstaltung und Beratung für neue 
Gastfamilien, die sich für die Aufnahme 
eines älteren Menschen interessieren
Das Projekt „Herbstzeit“ lädt interessierte Gastfamilien so- 
wie Einzelpersonen oder Paare, die sich für die Aufnahme ei- 
nes älteren Menschen interessieren, zu einem Meet&Talk am 
Mittwoch, 4. März, vom 15:00 bis 18:00 Uhr (Landvogtei 5, 
79312 Emmendingen) ein. Zudem können sich Interessierte 
unverbindlich online beraten lassen: jeden zweiten Freitag 
im Monat von 14:00 bis 16:00 Uhr. Der nächste Termin ist am 
Freitag, 13. März. Zugangslink: https://www.herbstzeit-bwf. 
de/meet-und-talk/ oder telefonisch unter: 07641/967159-0. 
Die „Herbstzeit gGmbH Betreutes Wohnen für ältere Men- 
schen in Familien“ kooperiert eng mit dem Landratsamt 
Emmendingen. Gesucht werden Gastfamilien, die älteren 
Menschen, welche aufgrund ihrer altersbedingten Beein- 
trächtigungen und Pflegebedürftigkeit nicht mehr im ei- 
genen häuslichen Umfeld leben können, bei sich zu Hau- 
se dauerhaft oder vorübergehend aufnehmen und diesen 
Menschen ein familiäres Zusammenleben ermöglichen.

Internationaler Frauentag
Vielfältiges Aktionsprogramm und Überraschungsfilm zum 
Auftakt 
Am Sonntag, 8. März, ist Internationaler Frauentag. Im ge- 
samten Monat März gibt es Vorträge, Kurse und Ausstellun- 
gen, die sich diesem Tag widmen. Mit diesem vielfältigen 
Programm wollen die Gleichstellungsbeauftragte des Land- 
kreises, Katrin Schuster, und die Mitveranstaltenden, Frauen 
jeden Alters ansprechen. Am Sonntag, 8. März, um 14:30 Uhr 
gibt es eine offizielle Eröffnungsveranstaltung mit Landrat 
Hanno Hurth im Foyer der Neumattenhalle (Neumattenweg 
1, Mundingen). Gleichzeitig wird ein Überraschungsfilm ge- 
zeigt, der die Besucherinnen und Besucher einlädt, auf Spu- 
rensuche zu gehen und zu erleben, was passiert, wenn 90 
Prozent der Frauen für einen Tag die Arbeit niederlegen. 
Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung mit dem Betreff „Frau- 
entag“ an gleichstellung@landkreis-emmendingen.de wird 
gebeten. Das gesamte Programm gibt es online auf www. 
landkreis-emmendingen.de/gleichstellung

Vortrag „Pflegebedürftig, was nun?“  
in Endingen
Pflegebedürftigkeit kann Menschen in jeder Lebensphase 
treffen und stellt Betroffene und Angehörige häufig vor gro- 
ße Herausforderungen und vielfältige Fragen. Woher kann 
ich Unterstützung und Entlastung bekommen? Wie funkti- 
oniert das mit der Einstufung in einen Pflegegrad? Welche 
Leistungen kann ich von der Pflegekasse erhalten? Sabine 
Wensch-Christ vom Pflegestützpunkt Emmendingen beant- 
wortet am Mittwoch, 11. März von 18:00 bis 20:00 Uhr diese 
Fragen in ihrem Vortrag. Ort: VHS-Gebäude alte Grundschu-

le, Zugang über Freiburger Weg, Endingen. Organisiert wird 
die Veranstaltung von der VHS Nördlicher Kaiserstuhl. Um 
telefonische Anmeldung wird gebeten: 07642 1053.

Kochworkshop: Lieblingsgerichte für jeden 
Tag - regional, ausgewogen und lecker
Die Auswahl an Fertigprodukten in Supermärkten ist riesig. 
Wer es besonders eilig hat, greift vor allem zur Gruppe der 
hoch verarbeiteten Fertigprodukte, zu denen vorgefertigte 
Tiefkühlgerichte, Instant-Produkte und Süßigkeiten zäh- 
len. Eine nachhaltigere und gesündere Alternative bieten 
frische, saisonale und regionale Lebensmittel. Doch wie las- 
sen sich diese schnell und alltagstauglich zubereiten? Beim 
Kochworkshop des Landwirtschaftlichen Bildungszentrums 
unter dem Motto „Schnelle Lieblingsgerichte für jeden Tag 
- regional, ausgewogen und restlos lecker“ entdecken die 
Teilnehmenden einfache, aber raffinierte Rezepte. Darü- 
ber hinaus vermittelt der Workshop wertvolle Tipps zum 
nachhaltigen Einkauf und zur kreativen Resteverwertung. 
Termin: Mittwoch, 18. März von 18:00 bis 21:00 Uhr am 
Landwirtschaftlichen Bildungszentrum Emmendingen- 
Hochburg. Teilnahmebeitrag 15 €. Anmeldung über den 
folgenden Link: www.terminland.de/landkreis-emmendin- 
gen. Der Kurs wird im Rahmen der Kampagne „BaWü zu 
Tisch“ durch das Ministerium für Ernährung, Ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg geför- 
dert.

Weltfrauentag - Finanzielle Altersvorsorge 
jetzt angehen
Beratungstermin für Intensivgespräch Altersvorsorge bu- 
chen 
Frauen in Baden-Württemberg erhalten im Durchschnitt 
eine geringere gesetzliche Rente als Männer. Zum Welt- 
frauentag am 8. März 2026 empfiehlt die Deutsche Renten- 
versicherung Baden-Württemberg (DRV BW) nicht nur jun- 
gen Frauen, sich jetzt um die Planung ihrer Altersvorsorge 
zu kümmern. 
Wer ein Intensivgespräch für Altersvorsorge bei der DRV 
BW bucht, erhält nicht nur Informationen über die Ansprü- 
che gegenüber der gesetzlichen Rentenversicherung, son- 
dern auch zur betrieblichen und privaten Altersvorsorge. 
Der Regionalträger berät neutral, unabhängig, kostenfrei 
und individuell Versicherte, damit sie frühzeitig gute Ent- 
scheidungen treffen können: angefangen von der Klärung 
der individuellen Ansprüche in der gesetzlichen Rentenver- 
sicherung, über Risiken, die im konkreten Fall abgesichert 
werden können bis hin zu Fördermöglichkeiten in der pri- 
vaten oder betrieblichen Altersvorsorge. 
Warum individuelle Beratung für Frauen so wichtig ist 
Für eine ausreichende Versorgung im Alter reicht die ge- 
setzliche Rente in den meisten Fällen nicht aus. Die Gründe 
sind vielfältig und bei Frauen insbesondere: Erwerbsbio- 
grafien, die durch Kindererziehung oder die Pflege von 
Angehörigen unterbrochen werden, Teilzeitarbeit und die 
Lohnlücke (Gender Pay Gap). Daher sind ihre Beiträge in 
die gesetzliche Rentenversicherung und folglich auch ihre 
Rente geringer. Einige Frauen unterschätzen grundsätzlich 
die Auswirkungen von Teilzeit und Arbeitsunterbrechun- 
gen auf ihr Alterseinkommen. Die Bedeutung finanzieller 
Verbindlichkeiten, die im Alter weiter bedient werden müs- 
sen, spielt in jüngeren Jahren häufig zudem eine unterge- 
ordnete Rolle bei der Bewertung der finanziellen Gesamt- 
situation nach dem Erwerbsleben. Individuelle Beratung 
hilft, damit Frauen die richtige Vorsorgestrategie treffen 
können – abhängig von Alter, Einkommen, Familienstand 
und der persönlichen Sicherheitsorientierung.

https://www.herbstzeit-bwf
www.terminland.de/landkreis-emmendin-
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■  NOTDIENSTE 
Notruf Polizei:  110 
Notruf Feuerwehr, Notarzt, Rettungsdienst:  112 
Rufnummer für den ärztlichen Bereitschaftsdienst (ÄBD), 
(Allgemein-, Kinder-, Augen- und HNO-ärztlicher Bereit- 
schaftsdienst):  116 117 (Anruf ist kostenlos) 
Giftnotrufzentrale:  0761 19240 
Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst:  0761 120 120 00 
Allgemeine Bereitschaftspraxis Freiburg Universitätsklinikum 
Freiburg, Sir-Hans-A.-Krebs-Straße 3, 79106 Freiburg im Breisgau 
Mo., Di., Do.:     von 20:00 Uhr bis 23:00 Uhr 
Mi., Fr.:       von 16:00 Uhr bis 23:00 Uhr 
Sa., So. und Feiertag:   von   8:00 Uhr bis 23:00 Uhr 
Kinder – Bereitschaftspraxis Freiburg, Zentrum für Kinder- und 
Jugendmedizin, Breisacher Straße 62, 79106 Freiburg im Breisgau 
Mo. bis Do.:      von 19:00 Uhr bis 22:30 Uhr 
Fr.:        von 16:00 Uhr bis 22:30 Uhr 
Sa., So. und Feiertag:   von   8:00 Uhr bis 22:30 Uhr 
Von 22:30 Uhr bis 08:00 Uhr erfolgt die Notfallbehandlung 
durch das Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin des Univer- 
sitätsklinikums, Heiliggeiststraße 1, 79106 Freiburg im Breisgau. 
Augen – Bereitschaftspraxis Freiburg, Universitätsklinikum 
Freiburg, Kilianstr. 5, 79106 Freiburg im Breisgau, 
Sa., So. und Feiertag:   von   8:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
Bereitschaftspraxis am Kreiskrankenhaus Emmendingen 
Gartenstraße 44, 79312 Emmendingen, Öffnungszeiten der 
Bereitschaftspraxis (vorherige Anmeldung nicht erforderlich) 
Mo., Di. und Do.:    von 19:00 Uhr bis 22:00 Uhr 
Mi. und Fr.:      von 16:00 Uhr bis 22:00 Uhr 
Sa., So. und Feiertag:   von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst 
Den zahnärztlichen Notfalldienst erreichen Sie unter Telefon 
01801 116116 – weitere Informationen unter www.kzvbw.de/ 
patienten/zahnarzt-notdienst/. 
docdirekt.de — digitale Anlaufstelle der 116117 
Unter www.docdirekt.de bekommen Patienten kostenlos und 
digital eine medizinische Ersteinschätzung und Handlungs- 
empfehlung. Wird eine Videosprechstunde empfohlen, kann 
direkt zu einer telemedizinischen Beratung vermittelt werden.

■  APOTHEKEN-NOTDIENSTE
Dienstbereitschaft von 8:30 Uhr bis 8:30 Uhr des folgenden Tages: 
Mi., 04.03.  Schwarzwald-Apotheke, Elzach 
    Nikolausplatz 2, Tel. 07682 392 
Do., 05.03. easyApotheke, Emmendingen 
    Freiburger Str. 4, Tel. 07641 954280 
Fr., 06.03.  Waldhorn-Apotheke, Sexau 
    Emmendinger Str. 6, Tel. 07641 47575 
Sa., 07.03.  Central-Apotheke, Emmendingen 
    Theodor-Ludwig-Str. 11, Tel. 07641 914170 
So., 08.03.  Apotheke am Rathaus, Reute 
    Hinter den Eichen 6, Tel. 07641 912912 
Mo., 09.03.  Schlossberg-Apotheke, Emmendingen 
    Steinstr. 12, Tel. 07641 914650 
Di., 10.03.  Stadtapotheke am Marktplatz, Emmendingen 
    Marktplatz 11, Tel. 07641 8763

■  PFLEGEDIENSTE
Kirchliche Sozialstation Oberes Elztal e. V. 
Schwimmbadstraße 11, 79215 Elzach, Telefon 07682 909040, 
Fax 07682 909041 
Hospizgruppe Oberes Elztal 
Telefon 07682 925650 
Familienwerk Sölden, Einsatzleitung 
Birgitta Fahrländer, Telefon 0176 17612633, E-Mail: birgitta. 
fahrlaender@familienwerk-soelden.de 
Ambulanter Pflegedienst Heike Schmook 
Spitzenbacher Straße 16, 79297 Winden im Elztal 
Telefon 07682 921537, Fax 07682 921538 
Pflegestützpunkt des Landkreises Emmendingen 
Bahnhofstraße 2-4, 79312 Emmendingen 
Kontakt und Terminvereinbarung 
Telefon 07641 451-3095, -3082, -3091, -3096, -3025 
E-Mail: pflegestuetzpunkt@landkreis-emmendingen.de; 
www.landkreis-emmendingen.de 
Sprechzeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag von 8:30 
bis 12:00 Uhr, Donnerstag zusätzlich von 14:00 bis 18:00 Uhr

Die Beratungen erfolgen telefonisch oder persönlich im Pfle-
gestützpunkt Emmendingen in den Außensprechzeiten oder 
beim Hausbesuch. 
Außensprechzeiten Waldkirch: Montag: 12:00 bis 16:00 Uhr, 
Marktplatz 1-5, Generationenbüro 
Herbstzeit – Betreutes Wohnen für alte und pflegebedürfti- 
ge Menschen in (Gast-)Familien 
Landvogtei 5, 79312 Emmendingen, Telefon 07641 9671590, 
www.herbstzeit-bwf.de

■  SPRECHSTUNDE DES CARITAS-SOZIALDIENSTES
Caritas-Sozialdienst – Allgemeine Sozial- und Lebensberatung 
Dipl.-Soz.-Päd. Frau Drechsel, Telefon 076429214123 
Diakonisches Werk Emmendingen 
Karl-Friedrich-Str. 20, 79312 Emmendingen, Telefon 07641 
9185-13 (Frau Homburger) und 07641 9185-16 (Frau Funk) 
Außensprechstunde dienstags zwischen 10:00 Uhr und 13:00 
Uhr (nach Vereinbarung) im evang. Gemeindezentrum Her- 
bolzheim, Hansjakobstr. 8

■   ERGÄNZENDE UNABHÄNGIGE TEILHABEBERATUNG 
FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG (EUTB)

EUTB Lebenshilfe KV Emmendingen e. V. 
Karl-Friedrich-Str. 68/1, 79312 Emmendingen, Telefon 07641 
93341-214 (Frau Heiß und Frau Kasper), Außensprechstunde 
in Waldkirch freitagnachmittags. 
Termine bitte telefonisch vereinbaren. 
EUTB Diakonisches Werk Emmendingen 
Karl-Friedrich-Str. 20, 79312 Emmendingen; Telefon: 07641 
9185-13 (Frau Hensel), 07641 9185-16 (Frau Funk); Außen- 
sprechstunde in Herbolzheim dienstagvormittags. 
Termine bitte telefonisch vereinbaren. 
EUTB Deutsches Rotes Kreuz KV Emmendingen e. V. 
Milchhofstr. 1b, 79312 Emmendingen, Telefon 07641 96212- 
65 (Frau Thiemann); Außensprechstunde in Elzach donners- 
tags, Termine bitte telefonisch vereinbaren.

 ■ KREISSENIORENRAT DES LANDKREISES EMMENDINGEN
www.kreisseniorenrat-emmendingen.de

 ■ FACHSTELLE SUCHT
Beratung, Behandlung, Prävention 
Mauermattenstraße 8, Waldkirch, Telefon 07681 24623 
Dienstag und Donnerstag 10:00 bis 17:00 Uhr, E-Mail: fs-em- 
mendingen@bw-lv.de 
Emma, Jugend- und Drogenberatung 
Friedhofstraße 1, Waldkirch, Telefon 07681 3891

 ■ KREBSINFORMATIONSDIENST
Telefon 0800 420 3040, kostenfrei, täglich 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr 
E-Mail: krebsinformationsdienst@dkfz.de; 
Internet: www.krebsinformationsdienst.de

 ■ HILFETELEFON „GEWALT GEGEN FRAUEN“
Rufnummer 08000 116 016 oder www.hilfetelefon.de 
Frauenhorizonte: Telefon 0761 2858585 oder 
info@frauenhorizonte.de

 ■  NOTRUF-FAX DER INTEGRIERTEN LEITSTELLE DIREKT 
ÜBER 112 ERREICHBAR

Wer einen Notruf per Fax absetzen will, kann dies nun über 
die Notrufnummer 112 tun. Den Vordruck kann man über 
die Homepage des DRK-Kreisverbandes Emmendingen unter 
www.drk-emmendingen.de, Rubrik Rettungsdienst, Integ- 
rierte Leitstelle, herunterladen.

 ■ TIERÄRZTLICHER NOTDIENST
Falls der zuständige Tierarzt nicht erreichbar ist, versucht den 
tierärztlichen Notdienst für Kleintiere an diesem Wochenende: 
Samstag/Sonntag, 07.03./08.03.2026 
Dr. med. vet. Gina Helbling-Goanta, Sexau 
Dorfstr. 94, Tel. 0177 3314359 
Der Notfalldienst für Großtiere wird am Sonntag in der Zeit 
von 10:00 bis 18:00 Uhr versehen. 
Seit 01.01.2022 ist ein tierärztlicher Kleintiernotdienst einge- 
richtet, der werktags von 18:00 bis 8:00 Uhr besetzt ist und 
tagesaktuell über den Haustierarzt zu erfragen ist.

WICHTIGE RUFNUMMERN, NOTDIENSTE 
UND BEREITSCHAFTSDIENSTE

   Die Beratungen erfolgen telefonisch oder persönlich im Pfle-

www.kzvbw.de/
www.docdirekt.de
www.landkreis-emmendingen.de
www.herbstzeit-bwf.de
www.kreisseniorenrat-emmendingen.de
www.krebsinformationsdienst.de
www.hilfetelefon.de
www.drk-emmendingen.de
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Regionales Service-Angebot und Terminbuchung 
Interessierte können einen Termin für ein 90-minütiges In- 
tensivgespräch oder eine 120-minütige Paarberatung zur 
Altersvorsorge in den Regionalzentren, Außenstellen oder 
als Video-Beratung buchen. Die Altersvorsorge-Profis erklä- 
ren vorab, welche Unterlagen sie für ein Intensivgespräch 
benötigen. Details unter www.drv-bw.de/Altersvorsorge/ 
Intensivgespraeche. 
Information 
Weiterführende Informationen erhalten Frauen auf der 
DRV BW-Themenseite www.drv-bw.de/Altersvorsorge/ 
Frauen.

Polizeipräsidium 
Freiburg

AKTUELLE MITTEILUNG IHRER POLIZEI

Falscher Polizeibeamter 
DIE HINTERGRÜNDE: Diese Betrugsmasche hält sich seit vie- 
len Jahren und sorgt in der Bevölkerung für Unsicherheit 
und große finanzielle und persönliche Schäden. 
DIE BETRUGSMASCHE: 
Bei der Betrugsmasche „Falscher Polizist“ geben sich Be- 
trüger am Telefon als Polizisten aus und erfragen unter 
Vorwänden die finanziellen Verhältnisse ihrer Opfer. Dann 
behaupten sie, dass Geld- und Wertsachen zuhause nicht 
sicher seien. Deshalb werde ein Polizist in Zivil vorbeikom- 
men, um diese abzuholen und „in Sicherheit“ zu bringen. 
Auch auf der Bank seien Geld und Wertsachen nicht sicher, 
lügen die Betrüger und fordern ihre Opfer dazu auf, mög- 
lichst am gleichen Tag Konto und Depot zu räumen, um es 
nach Hause zu holen. Dort sollen sie es einem Unbekannten 
übergeben, der sich als Polizist in Zivil ausgibt. 
UNSERE TIPPS:
• Die Polizei wird Sie niemals nach Ihren Geld- bezie- 

hungsweise Wertsachen fragen und um deren Heraus- 
gabe bitten. Das tun nur Betrüger.

• Übergeben Sie niemals unbekannten Personen Geld 
oder Wertsachen.

• Rufen Sie die Polizei unter der Nummer 110. Wichtig: 
Wählen Sie selbst, benutzen Sie auf keinen Fall die 
Rückruftaste. 

Wir möchten, dass Sie sicher leben!
Ihre Polizei

ICHICH

LEGELEGE

AUF!

PANIKMACHE 
AM TELEFON – 
OHNE MICH.

ICHICH

LEGELEGE

AUF!

OHNE MICH.

Vorsicht bei Schockanrufen!
Kriminelle geben sich am Telefon als Polizisten, eigene 
Kinder und Enkel oder andere Personen aus. Mit drama- 
tischen Geschichten und psychischem Druck versuchen 
diese, Ihr Vertrauen zu erschleichen und möchten Sie dazu 
bringen, Bargeld oder Wertsachen auszuhändigen.

AUFLEGEN!
Beenden Sie das Gespräch sofort. 
PRÜFEN!
Sprechen Sie mit einer Person Ihres Vertrauens. 
STOPP!
Geben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Unbekannte.

  Betrüger setzen am Telefon auf Zeitdruck 
und Angst. So läuft der Betrug ab: 
QR-Code scannen und Video ansehen.

 Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.polizei-beratung.de/schockanrufe

Kofinanziert von der 
Europäischen Union
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 So schützen Sie sich:

   Wählen Sie den Notruf 110 oder erstatten Sie 
Anzeige bei Ihrer Polizei vor Ort.

Unfallkasse
Baden-Württemberg

Versicherungsschutz Wahlhelfende
Alle ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer sind 
automatisch und kostenfrei bei der UKBW gesetzlich un- 
fallversichert! 
Am 8. März 2026 findet die Landtagswahl statt. Viele eh- 
renamtliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer sind dann 
wieder im Einsatz: Sie sorgen für die ordnungsgemäße 
Durchführung der Wahlen, werten die Stimmzettel aus und 
stellen das Wahlergebnis in ihrem Wahlbezirk fest. Im Rah- 
men ihres Amtes sind die Ehrenamtlichen in Baden-Würt- 
temberg automatisch und kostenfrei bei der Unfallkasse 
Baden-Württemberg (UKBW) versichert. Das UKBW-Erklär- 
video und weitere Informationen zum Versicherungsschutz 
von ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern fin- 
den Sie hier: www.ukbw.de/wahlhelfende.

Unsere Verantwortung für die Natur: 
Amphibien in Oberwinden brauchen jetzt 
Schutz und Helfer!
Der BUND-Ortsverband Oberes Elztal organisiert in den 
kommenden Wochen wieder Maßnahmen zum Schutz 
wandernder Amphibien in Oberwinden.

www.drv-bw.de/Altersvorsorge/
www.drv-bw.de/Altersvorsorge/
www.polizei-beratung.de/schockanrufe
www.ukbw.de/wahlhelfende


MITTEILUNGSBLATTMittwoch, 04. März 2026 7Nr. 10

Sobald die Bodentemperaturen etwa sechs Grad erreichen, 
machen sich Frösche und Kröten auf ihren oft kilometer- 
langen Weg zu ihren Laichgewässern. In Oberwinden führt 
diese Wanderung über die Erzenbachstraße in Richtung 
Steinmattensee. Dabei sind die Tiere in besonderem Maße 
gefährdet – ohne Unterstützung schaffen es viele nicht si- 
cher über die Straße. 
Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer stellen Fangzäune 
auf, kontrollieren diese in den Abendstunden sowie früh 
am Morgen und bringen die eingesammelten Tiere sicher 
zu ihrem Laichgewässer. Trotz dieses Einsatzes fallen wei- 
terhin zahlreiche Amphibien dem Straßenverkehr zum Op- 
fer – durch Überfahren oder den Luftdruck schnell vorbei- 
fahrender Fahrzeuge. 
Aufruf an alle Autofahrerinnen und Autofahrer: 
Bitte achten Sie im Bereich Erzenbach / Erzenbachstraße in 
Oberwinden besonders auf die Hinweisschilder und fahren 
Sie langsam. So schützen Sie nicht nur die wandernden Tie- 
re, sondern auch die engagierten Ehrenamtlichen vor Ort. 
Mithelfen und Amphibien retten 
Der BUND-Ortsverband Oberes Elztal sucht aktuell weitere 
aktive Helferinnen und Helfer. Wer bereit ist, einmal pro 
Woche morgens oder abends in der Dämmerung bei der 
Amphibienrettung zu unterstützen, ist herzlich willkommen. 
Interessierte können sich unkompliziert telefonisch bei Ast- 
rid melden unter: 07682 924600 
Jede Unterstützung zählt – helfen Sie mit, unsere heimi- 
schen Amphibien zu schützen.

KOGL Infotag
Herzliche Einladung zum nächsten Infotag des Kreisver- 
bands Obstbau, Garten und Landschaft Emmendingen 
e.V. (KOGL), in dem es einen Schnittkurs gibt zum Thema 
„Schnittkurs – von Frauen (nur) für Frauen“ am Samstag, 
7. März, von 09:00 bis 12:00 Uhr. Wo? Lehrgarten an der 
Alten Straße in Kenzingen. Kostenlose Teilnahme. Weitere 
Infos zum KOGL und den monatlichen Infotagen finden Sie 
unter www.kogl-emmendingen.de.

Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau
Wenn die Hofnachfolge fehlt 
Mit dem Seminar „Betriebsaufgabe – auch ein Gesundheits- 
thema“ gibt die Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau (SVLFG) Orientierung, wenn es an 
einer Hofnachfolge fehlt. 
Viele Jahre voller Arbeit, Herzblut und Hingabe für den 
Betrieb hinterlassen Spuren. Und was geschieht, wenn sich 
keine Nachfolge findet? Die Entscheidung, den eigenen 
Betrieb aufzugeben, fällt vielen schwer. Neben rechtlichen 
Aspekten sind auch persönliche und vor allem emotionale 
Dinge zu klären. Kopf und Herz sind sich dabei nicht immer 
einig. Die SVLFG bietet in dieser schwierigen Phase Hilfe 
an. Sie lädt potenzielle Betriebsaufgebende zu einem vier- 
tägigen Seminar ein. Dies wird von Sozialpädagogen oder 
Psychologen moderiert und geleitet. Wichtig ist auch der 
persönliche Austausch der Teilnehmenden untereinander, 
die sich alle in der gleichen Situation befinden. Sie haben 
für ihren neuen Lebensabschnitt viele Bausteine zu bewäl- 
tigen, die zugleich Inhalt des Seminars sind:
• Der Prozess der Entscheidung: Dieser Baustein soll Klarheit 

schaffen und bei der zukunftsträchtigen Entscheidung 
helfen. Welche Sorgen begleiten meine Entscheidung und 
woher könnte Entlastung kommen? Wie wird der Prozess 
der Betriebsaufgabe in der Familie besprochen?

• Der Prozess der Akzeptanz: Wie kann der Ausstieg ge- 
lingen und wie komme ich mit enttäuschten Erwartun- 
gen zurecht? Wie kann ich trotz der Traurigkeit, die 
mich überkommt, stolz zurückblicken?

• Rechtliche Rahmenbedingungen: Verschiedene recht- 
liche Möglichkeiten und Varianten sowie die Vorsorge 
fürs Alter und die Pflege sind zu bedenken. Ein Fach- 
mann gibt einen Überblick, was es alles zu beachten gibt.

• Der Prozess der Stabilisierung: Beim Älterwerden mög- 
lichst gesund bleiben – was kann ich selbst für mich und 
meine Gesundheit tun?

• Die Neuorientierung: Wie mache ich weiter, wenn ich 
aufgehört habe? Wenn der Abschied gelingt, kann die 
Zukunft gut gestaltet werden. Das hat großen Einfluss 
auf die Lebenszufriedenheit und Gesundheit.

• Die Umsetzung: Was sind die nächsten Schritte und wie 
kann meine Alltagsstrategie aussehen? Hier fließen Er- 
fahrungen aus der Praxis von Menschen ein, die eine er- 
folgreiche Betriebsaufgabe hinter sich haben. 

Für Unternehmerinnen und Unternehmer mit einem bei 
der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft versicherten 
Betrieb gibt es noch kurzfristig freie Plätze im Betriebsauf- 
gabeseminar vom 24.03. bis 27.03.2026 in Groß Meckelsen 
(Niedersachsen). Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung 
betragen pro Person 452 Euro im Doppelzimmer und 512 Euro 
im Einzelzimmer. Ansprechpartnerinnen sind Cornelia Kamp- 
mann (Telefon 0561 785-15984) und Christine Leicht (Telefon 
0561 785-16381), E-Mail: gruppenangebote@svlfg.de.
Weitere Termine: 
09.11. – 12.11.2026   in Bad Waldsee (Baden-Württemberg). 

Kosten: 415/455 Euro. Ansprechpartne- 
rin ist Christiane Mayer (Telefon 0561 
785-16416). 

24.11. – 27.11.2026   in Dammdorf (Schleswig-Holstein). Kos- 
ten: 425/455 Euro. Ansprechpartnerin- 
nen sind Cornelia Kampmann und Chris- 
tine Leicht (Kontaktdaten siehe oben). 

30.11. – 03.12.2026   in Bad Griesbach (Bayern). Kosten: ca. 
550 Euro. Ansprechpartnerin ist Sieglin- 
de Schreiner (Telefon 0561 785-16166).

Landespreis für Kleinkunst wird 40
Zum 40. Mal suchen das Land und Lotto Baden-Württem- 
bergs beste Kleinkünstlerinnen und Kleinkünstler. Bewer- 
bungen werden bis 31. März entgegengenommen 
The Länd ist lustig – und tiefsinnig, doppelbödig, albern, 
kreativ, politisch wortgewandt und musikalisch. Das be- 
weist Jahr für Jahr der Kleinkunstpreis. Die Förderung der 

www.kogl-emmendingen.de
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Kunst und Kultur durch Lotto Baden-Württemberg hat eine 
lange Tradition. Der Kleinkunstpreis zeigt eindrucksvoll, 
wie viele tolle Künstlerinnen und Künstler im Südwesten 
ihre Heimat haben. Seit vielen Jahren verleihen wir die Aus- 
zeichnung gemeinsam mit dem Land und bieten damit her- 
ausragenden Akteurinnen und Akteuren unterschiedlicher 
Sparten die große Bühne, die sie verdient haben. 
Eine ehrenamtliche Jury – bestehend aus Künstlerinnen 
und Künstlern, Kritikerinnen und Kritiker sowie Veranstal- 
terinnen und Veranstaltern – wählt die Preisträgerinnen 
und Preisträger aus. Die Verleihung erfolgt bei einer öf- 
fentlichen Veranstaltung im Oktober in Stuttgart. Weitere 
Informationen gibt es unter www.kleinkunstpreis-bw.de

Wechseljahre im Beruf
Stark durch die Lebensmitte 
Hitzewallungen, Schlafstörungen oder Konzentrationspro- 
bleme – die Wechseljahre betreffen viele Frauen mitten im 
Berufsleben. Dennoch wird darüber am Arbeitsplatz kaum 
gesprochen. Eine landesweite Online-Veranstaltung will 
das ändern. 
Unter dem Titel „Stark durch die Lebensmitte: Wechseljah- 
re im Beruf“ lädt die Beauftragte für Chancengleichheit am 
Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Freiburg, Andrea Kli- 
mak, am Dienstag, 10. März, zu einem kostenlosen Online- 
Vortrag ein. Die Veranstaltung beginnt um 9:00 Uhr und 
dauert rund 90 Minuten. Anmeldung unter: https://eveeno. 
com/wechseljahreimberuf. Die Teilnahme ist kostenlos, die 
Plätze sind begrenzt. Die Veranstaltung findet online über 
MS Teams statt.

Beruflich am Ball bleiben
Sprechstunde der Berufsberatung im Erwerbsleben 
Am Donnerstag, 19. März, gibt es in der Agentur für Arbeit 
Freiburg, Lehener Straße 77, eine offene Sprechstunde für 
Erwerbstätige und Wiedereinsteigende, die Antworten auf 
Fragen zu ihrer beruflichen Zukunft suchen. Die Sprechstun- 
de beginnt um 14:00 Uhr und endet um 18:00 Uhr. Sie findet 
statt im Raum A006 (Bauteil A, Berufsinformationszentrum). 
Die Kurzberatungen sind kostenlos. Anmeldung erforderlich 
unter https://eveeno.com/offenesprechstundefr.

Gewerbe Akademie Freiburg

Wissen für die Meisterprüfung:  
Einen Betrieb managen
Wie Betriebsinhaber und Führungskräfte im beruflichen 
Alltag Lösungen für betriebswirtschaftliche, kaufmänni- 
sche und rechtliche Frage finden, darum geht es im dritten 
Teil der Vorbereitungskurse auf die Meisterprüfung. Die 
Gewerbe Akademie der Handwerkskammer Freiburg bietet 
ab 1. Juni einen zweimonatigen Kurs in Vollzeit dazu an. 
Darin geht es um das Bewerten der Wettbewerbsfähigkeit 
eines Unternehmens, die Gründung und Übernahme von 
Betrieben, um Strategien bei der Unternehmensführung 
inklusive der dazu nötigen Grundlagen (Rechnungswesen, 
Marketing, Personalmanagement, Steuern, Recht). 
Die Teilnahme kann über das Aufstiegs-Bafög bezuschusst 
werden. Auskunft und Anmeldung: Gewerbe Akademie, 
Telefon 0761 15250-25, oder unter www.gewerbeakade- 
mie.de/weiterbildung.

Freiwillige Feuerwehr 
Winden im Elztal

Dienstplan 
Montag, 9. März 
20:00 Uhr –  Gesamtprobe (Gehring M./Schmitt B.)

Jahreshauptversammlung 
Zur Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr 
Winden im Elztal am Samstag, 14. März 2026, um 20:00 Uhr 
im Gasthaus Ochsen in Oberwinden sind alle Feuerwehr- 
mitglieder, Ehrenmitglieder, Mitglieder der Seniorenabtei- 
lung, die Jugendfeuerwehrmitglieder sowie der Gemeinde- 
rat recht herzlich eingeladen. 
Tagesordnung:
1.  Begrüßung durch den Kommandanten
2.  Totengedenken
3.  Bericht des Schriftführers
4.  Kassenbericht
5.  Bericht der Kassenprüfer
6.  Bericht der Seniorenabteilung
7.  Bericht der Jugendfeuerwehr
8.  Bericht des Kommandanten
9.  Entlastung
10. Beförderungen/Ehrungen
11. Grußworte/Wünsche und Anträge

Katholische Kirchengemeinde

Katholische Kirchengemeinde An der Elz

Gottesdienste: 
St. Stephan, Oberwinden 
Sonntag, 8. März 
10:30 Uhr   Wortgottesfeier zum Internationalen Frauen- 

tag 
Dienstag, 10. März 
18:30 Uhr  Eucharistiefeier, anschl. Euch. Anbetung

Der Taizéchor Oberes Elztal stellt sich vor 
Taizé, ein kleiner Ort im französischen Burgund, ist ein 
Symbol für gelebte Spiritualität und Ökumene. Sehr vie- 
len Menschen bekannt sind die meditativen, gesungenen 
Gebete. Diese sind meist vierstimmig oder kanonisch und 
werden mehrfach mantraartig wiederholt. Wir sind ein ge- 
mischter Chor mit derzeit ca. 20 aktiven Sänger*innen. 
Bei unseren Proben – in der warmen Jahreszeit auch immer 
wieder unter freiem Himmel – erarbeiten wir die wunder- 
schönen vierstimmigen Sätze. 
Immer aber bleibt auch Raum für „einfach so Singen“ der 
bereits bekannten Lieder und damit für Stille und Kontem- 
plation. In regelmäßigen Abständen wirken wir in Got- 
tesdiensten der Seelsorgeeinheit mit, im November jeden 
Jahres gestalten wir die „Nacht der Lichter“ in der evan- 
gelischen Kirche Elzach. Und bei unseren gemeinsamen 
Ausflügen, Festen und Geburtstagsfeiern kommt auch der 
gesellige Aspekt nicht zu kurz. 
Neue Sänger*innen – sehr gerne auch junge Menschen – 
sind jederzeit herzlich willkommen! Die einzige erwünsch- 
te Voraussetzung ist Freude am Singen. 
Proben: 14-täglich montags um 19:30 im Pfarrzentrum St. 
Nikolaus (Cäcilienraum), Kirchplatz 6, 79215 Elzach 
Anmeldung bei Wiebke Reichardt, w.reichardt@web.de 
oder 07681 4939799

www.kleinkunstpreis-bw.de
https://eveeno
https://eveeno.com/offenesprechstundefr
www.gewerbeakade-
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Taizégebet 
Der Taizéchor Oberes Elztal lädt ein zum Taizégebet. Wir 
singen, beten und schweigen miteinander, in Verbunden- 
heit untereinander und mit Gott. 
Am 30. März 2026, 19:30 Uhr in der Friedhofskapelle auf 
dem Friedhof in Elzach. 
Seien Sie herzlich willkommen!

Redaktionsschluss Pfarrblatt 
Der Redaktionsschluss für das nächste Pfarrblatt ist der  
27. März 2026! 
Wir bitten um Beachtung. 
Ihr Kath. Pfarrbüro Elzach

Evangelische Kirchengemeinde

Evangelische Kirchengemeinden Zweitälerland – Elzach 
und Oberprechtal

Sonntag, 8. März 
9:00 Uhr –   Gottesdienst in der Johanneskirche in Elzach 

mit Pfarrer Keno Heyenga 
Sonntag, 15. März 
9:00 Uhr –   Gottesdienst in der Christuskirche in Ober- 

prechtal mit Prädikantin Monika Rudolph 
Sonntag, 22. März 
17:00 Uhr –   Gottesdienst zur Einführung der neuen Pfar- 

rerin Anja Hanser in der Johanneskirche in 
Elzach mit Dekan Rüdiger Schulze und Posau- 
nenchor

Einladung zum Weltgebetstag 
Am Freitag, 6. März, findet der diesjährige Weltgebetstag 
unter dem Motto „Nigeria – Kommt! Bringt Eure Last.“ 
statt. Die ökumenischen Gottesdienste finden um 15 Uhr 
und um 19 Uhr im Katholischen Pfarrzentrum Elzach statt. 
Herzliche Einladung!

Krabbelgruppe 
für alle Eltern und Großeltern mit Kindern von 0-3 Jahren 
ab März 2026 immer donnerstags um 15.30 Uhr im Evang. 
Gemeindesaal, Zollstockstraße 6. Gemeinsames Spielen, 
Singen und Plaudern über den Alltag mit Baby/Kleinkind. 
Ansprechpartner sind Verena Spinuzza und Christin Ruh- 
land – Kontakt: krabbelgruppe.elzach@web.de 
Herzliche Einladung!

Spielenachmittag Winden

Am Donnerstag, 5. März, treffen wir uns um 14:30 Uhr im bar- 
rierefreien Raum neben der Post in Niederwinden. Wir wür- 
den uns freuen! Info bei Agnes Wernet, Telefon 07682 7025

Schwarzwaldverein 
Elzach-Winden e.V.

Auf dem Tälerpfad Biberach-Gengenbach 
Der Schwarzwaldverein Elzach-Winden lädt zu einer aus- 
sichts- und abwechslungsreichen Wanderung im Kinzigtal 
herzlich ein. Die Tour führt vom Bahnhof Biberach über 
den Schönberg, zur Paulischanze, nach Bergach, durch den 
Koppenwald nach Dantersbach, über den Engelsgraben 
nach Hüttersbach und zum Bahnhof in Gengenbach. Von 
dort erfolgt die Rückfahrt mit der Bahn nach Biberach. Auf 

dem Tälerpfad sind etwa 18 km und 550 Höhenmeter in 
etwa 5:30 Std. zu bewältigen. Keine Einkehrmöglichkeit – 
bitte ausreichend Rucksackverpflegung mitnehmen! Treff- 
punkt: Sonntag, 8. März, 09:15 Uhr, Elzach, „Parken an der 
Elz“, zur Bildung von Fahrgemeinschaften in Privat-Pkw. 
Weitere Infos bei Hans Maier, Telefon 07682 9264441 oder 
im Internet unter www.swv-elzach-winden.de. Alle SWV- 
Mitglieder sowie alle anderen Wander- und Naturfreundin- 
nen und -freunde sind herzlich willkommen.

CEGO-Abend in Niederwinden 
Der Schwarzwaldverein Elzach-Winden lädt herzlich 
zum CEGO-Spielen ein, um damit eine alte und beliebte 
Schwarzwälder-Tradition zu pflegen. Treffpunkt: Freitag, 
6. März, 19:00 Uhr, Hauptstr. 83, ehemalige Sparkasse in 
Niederwinden. Nähere Informationen bei Heidi Weis, Te- 
lefon 07681 5677. Alle SWV-Mitglieder sowie alle anderen 
Cego-, Wander- und Naturfreundinnen und -freunde sind 
herzlich willkommen. Weitere Infos auch im Internet unter 
www.swv-elzach-winden.de.

Hauptversammlung 
Am vergangenen Freitag, 27. Februar, hielt der Schwarz- 
waldverein Ortsverein Elzach-Winden e.V. seine Hauptver- 
sammlung im Bürgerzentrum Krone-Ladhof ab. 
Auf der Tagesordnung standen dieses Jahr Neuwahlen der 
Gesamt-Vorstandschaft. Diese konnten unter Wahlleiterin 
Martina Kury zügig durchgeführt werden, da sich alle Vor- 
standsmitglieder zur Wiederwahl stellten, lediglich Wege- 
wart Walter Münzer schied aus dem Vorstand aus. Neben 
den Berichten der Fachwarte konnte der Vorsitzende Heiko 
Grunwald auf ein aktionsreiches, rekordverdächtiges Ver- 
einsjahr zurückblicken, an insgesamt 51 Veranstaltungen 
nahmen knapp 1000 Teilnehmer teil! 
In der Versammlung wurden auch Mitglieder für langjähri- 
ge Mitgliedschaft geehrt!

AUS DEN NACHBARGEMEINDEN

Imkerverein Oberelztal

Jahreshauptversammlung 
Am Freitag, 6. März, um 19:00 Uhr lädt der Imkerverein 
Oberelztal zur jährlichen Jahreshauptversammlung in das 
Gasthaus Adler-Pelzmühle in Biederbach-Frischnau ein. 
Tagesordnung:
• Begrüßung
• Totenehrung
• Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung
• Bericht des ersten Vorsitzenden
• Bericht des Obmannes für Zucht über das Bienenjahr 

2025
• Bericht des Kassenführers
• Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Kassenfüh- 

rers
• Entlastung des Gesamtvorstandes
• Wahl der neuen Kassenprüfer
• Ehrungen
• Wünsche und Anträge
• Vortrag „Auswinterung der Bienen“, Referent Martin 

Homburger vom Imkerverein Freiburg e. V. 
Hierzu sind alle Mitglieder, Freunde und Interessenten 
herzlich eingeladen. 
Imkerverein Oberelztal, Vorstandschaft

Sie möchten eine Anzeige buchen? 
Wir beraten Sie gerne!
www.nussbaum-medien.de

www.swv-elzach-winden.de
www.swv-elzach-winden.de
www.nussbaum-medien.de
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Trachten-, Heimat- und Brauchtumsverein 
Bleibach „ZweiTälerLand“ e.V.
Jahreshauptversammlung 
Die Jahreshauptversammlung für das Geschäftsjahr 2025 
findet am Freitag, 20. März, um 19:30 Uhr, im Bürgertreff 
Sonnenkeller, Dorfstraße 35, 79261 Gutach-Bleibach, statt. 
Hierzu sind alle aktiven und passiven Mitglieder, Gemein- 
deräte, Vertreter der örtlichen Vereine, Freunde und Gön- 
ner des Trachtenvereins recht herzlich eingeladen. 
Tagesordnung:
1.  Begrüßung und Eröffnung durch den 1. Vorsitzenden
2.  Totenehrung
3.  Tätigkeitsbericht der Schriftführerin
4. Jahresbericht der Kassiererin
5.  Bericht der Kassenprüfer
6.  Entlastung der gesamten Vorstandschaft
7.  Wahl der Kassenprüfer
8.  Terminvorschau 2026
9.  Verschiedenes, Wünsche und Anträge 
Anträge zur Tagesordnung sind bis eine Woche vor der 
Jahreshauptversammlung schriftlich beim 1. Vorsitzenden, 
Johannes Wehrle, Am Stollen 4, 79261 Gutach-Bleibach, 
einzureichen. 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen. 
Die Vorstandschaft

Fischerzunft Biederbach
Zur diesjährigen ordentlichen Mitgliederversammlung der 
Fischerzunft Biederbach e.V. laden wir alle Mitglieder, 
Freunde und Gönner recht herzlich am 21. März 2026 um 
20:00 Uhr in die Fischerhütte Biederbach ein.

Die vorläufige Tagesordnung:
1.  Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2.  Totenehrung
3.  Kassenbericht des Kassierers
4.  Entlastung des Kassierers durch die Kassenprüfer
5.  Bestellung der neuen Kassenprüfer
6.  Bericht des Schriftführers
7.  Entlastung des Gesamtvorstandes
8.  Wahl des Versammlungsleiters
9.  Neuwahlen der Gesamtvorstandschaft
10. Ehrungen
11. Sonstiges, Wünsche und Anträge
12. Schlussworte 
(Änderung vorbehalten) 
Anträge zur Mitgliederversammlung sind schriftlich beim 1. 
Vorstand, Marc Sigwalt, einzureichen. 
Wir hoffen, Sie an diesem Abend begrüßen zu dürfen. 
Mit freundlichen Grüßen 
Marc Sigwalt – 1. Vorstand Fischerzunft Biederbach

Wassonstnochinteressiert

Wassonstnoch
interessiert

Wassonstnochinteressiert

Aus dem Verlag

Lokale Nachrichten – Immer aktuell und zuverlässig
Lokale Informationen sind der Kern dessen, was NUSSBAUM.de 
ausmacht. Hier findest du alle wichtigen Nachrichten aus deiner 
Gemeinde: von politischen Entscheidungen und Vereinsberich- 
ten bis hin zu spannenden Geschichten aus der Nachbarschaft. 
Doch NUSSBAUM.de geht über die reine Information hinaus. Die 
Autoren der Plattform werden sorgfältig geprüft, um dir eine ver- 
lässliche Quelle zu bieten. In Zeiten von Fake News ist das ein un- 
schätzbarer Vorteil. 
Dank klarer Strukturen und Kategorien kannst du schnell genau 
die Inhalte finden, die dich interessieren. Ob aktuelle Entwicklun- 
gen im Stadtrat, Neuerungen bei öffentlichen Einrichtungen oder 
Ereignisse aus dem Vereinsleben: Mit NUSSBAUM.de bist du im- 
mer gut informiert – zuverlässig, objektiv und nah dran.

NUSSBAUM.de

Wann und 
wo Du willst – 
Dein ePaper.
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               Mehr Informationen: 
               www.arbeitsagentur.de/

Starte Deine Ausbildung

Die Bundesagentur für Arbeit informiert

Zeig, was in Dir steckt. Geh Deinen Weg mit #Ausbil- 
dungKlarmachen. Jetzt durchstarten!

Warum warten, wenn Du Deine Ausbildung auch jetzt 
schon klarmachen kannst? Kein einfacher Schritt, aber 
ein wichtiger. Die Bundesagentur für Arbeit begleitet Dich 
auf dem Weg zu Deinem Ausbildungsplatz: Ganz gleich, 
ob du Dich für den Start ins Berufsleben bereits bestens 
gewappnet fühlst oder doch ein bisschen mehr Unterstüt- 
zung brauchst � zum Beispiel durch die Berufsberatung 
oder eine assistierte Ausbildung. Und auch Spätstarter � 
wir sagen lieber �Zukunftsstarter� � können jetzt ihre Aus- 
bildung klarmachen. Du weißt noch nicht genau, wie Dein 
Wunschberuf wirklich aussieht? Dann kann Dir ein Prakti- 
kum weiterhelfen. Deine Berufsberatung unterstützt Dich.

Hol Dir Deinen Flow zurück

Traumjob gesucht?
Regionale Stellenangebote  
auf jobsucheBW w

w
w.
jo
bs
uc
he
-b
w.
de

Position (m/w/d) Unternehmen Region/Kreis Job-ID*

Fahrer/in (m/w/d) Bauer Obst- und Gemüsegroßh. GmbH & Co. KG Lauffen am Neckar 16140206

med. Fachangestellte/Arzthelferin/Altenpflegerin/Bürokraft (m/w/d) Dr. med. Klaus-Matthias Hasert Philippsburg 16140189

Krankenpfleger (m/w/d) MediClin Reha-Zentrum Gernsbach Gernsbach 16140217

Monteure zur Fenstermontage (m/w/d) Wirth Exklusiv Fenstertechnik GmbH Waghäusel 16140245

Ausbildung Stukkateur (m/w/d) Abele Trockenbau Göppingen 16135046

Ausbildung Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d) Anton Debatin GmbH Bruchsal 16135092

Ausbildung als Industriekauffrau/-mann (m/w/d) Ätzkunst GmbH & Co. EMKA KG Zimmern ob Rottweil 16134965

Sie wollen Ihre Stellenanzeige auf diesen erfolgreichen Plattformen buchen?  
Wahlweise inklusive Facebook und Instagram. Mehr Infos auf www.nussbaum-medien.de/mediadaten

Sie suchen 

 Mitarbeiter? 

Wir schaffen 

Reichweite!

Amtsblatt + SmartAd

Amtsblatt + SmartAd

jobsucheBW

PREMIUM jobsucheBW 2

Social-Media 1

Social-Media 1

+

+

+

+

2 beinhaltet das reichweitenstarke Jobportal  stellenanzeigen. de 
mit ausgewählten Partnerseiten. Das Partnernetzwerk von 
 stellenanzeigen. de besteht insgesamt aus 400 Partner-Webseiten 
und zahlreichen Fachportalen.

1 Social-Media
■ Inklusive Erstellung der Kampagne 
■ Reichweite von ca. 15.000 Kontakten 
■ Verlinkung auf www.jobsucheBW.de 

*Einfach Job-ID auf jobsucheBW.de im Suchfeld „Jobtitel, Suchwort oder ID“ eingeben.

NM_jobsucheBW-Listinganzeige Muster1_185x90_alleCluster

über 13.000 
weitere jobs 
entdecken

Von Einkauf bis Verwaltung
Kaufmännische Berufe stehen 
bei Azubis seit Jahren auf der 
Beliebtheitsskala ganz oben. 
Auch Spezialisierungen sind 
gefragt: Kaum ein anderes Ar- 
beitsfeld ist so abwechslungs- 
reich und zukunftsgerichtet 
wie das der Kau � eute im Groß- 
und Außenhandelsmanage- 
ment. Die Fachkräfte werden 
beim Großhändler ebenso 
gesucht wie in den Im- und 
Exportabteilungen von Pro- 
duktionsbetrieben. Unüber- 
tro � en ist die Branchenvielfalt: 
Von Holz über Autoteile, von 
Knäckebrot bis Hardware- 
Komponenten - Kau � eute im 
Groß- und Außenhandelsma- 
nagement bescha � en und ver- 
kaufen die unterschiedlichsten 
Waren, vergleichen Angebote 
und geben Bestellungen auf. 
Dabei stehen sie nicht nur in 
Kontakt mit Herstellern und 
Lieferanten im In- und Aus- 
land. Sie kümmern sich auch 

um die Anliegen der Kunden. 
Sie organisieren verkaufsför- 
dernde Maßnahmen wie Haus- 
messen und sorgen für deren 
perfekte Umsetzung. Darüber 
hinaus beschäftigen sie sich 
mit Finanz- und Betriebs- 
buchhaltung und sind ins 
Personalwesen eingebunden. 
Auch Lagerung, logistische 
Abwicklung sowie Transport 
und Versand von Waren ge- 
hören zum umfassenden Auf- 
gabengebiet. „Die Details des 
Arbeitsalltags hängen von 
den Unternehmen und Bran- 
chen ab“, so Petra Timm, Ar- 
beitsmarktexpertin von Per- 
sonaldienstleister Randstad. 
„Betriebe bevorzugen Bewer- 
ber mit einem guten mittle- 
ren Bildungsabschluss oder 
Abitur. Wichtige Schulfächer 
sind Deutsch, Englisch, Wirt- 
schaft und Mathematik.“ (txn/ 
red)

Jobs in Ihrer Region fi nden Sie auch auf 
www.jobsuche-bw.de/

www.arbeitsagentur.de/
www.jobsuche-bw.de
www.nussbaum-medien.de/mediadaten
www.jobsucheBW.de
www.jobsuche-bw.de/
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Unnützes Heimat-Wissen:  
Legenden und Kurioses aus Baden-Württemberg
Warum ist den Schwaben die Kehrwoche heilig? 
Legenden, Mythen, Geschichten, Bräuche – da- 
von gibt es viele hierzulande. Was steckt dahin- 
ter? In unserer Serie „Unnützes Heimat-Wissen“ 
geben wir einen Überblick.

Über die eigene Heimat kann man doch immer wie- 
der Spannendes lernen. Oft sind auch ganz skurrile 
Sachen dabei. Fragen, die man sich selbst vielleicht 
noch nie gestellt hat. In unserer Reihe werfen wir 
einen Blick auf kuriosen Anekdoten, Legenden und 
spannende Hintergrundgeschichten. Denn davon 
hat Baden-Württemberg eine Menge zu bieten. 

Von historischen Anekdoten bis zu mystischen 
Ereignissen – die Themenvielfalt ist ebenso bunt 
wie die Region selbst. Lokales Wissen ist also 
nicht nur unterhaltsam, sondern bietet auch 
einen tiefen Einblick in Kultur und Geschichte 
unserer Heimat. Zum Beispiel, warum etwas aus- 
geht wie das Hornberger Schießen. Oder was 
ein Spatz mit dem Ulmer Münster zu tun hat.

Eine coole Erfindung 
Wussten Sie, dass etwas, das heute an kei- 
ner Eisdiele fehlen kann, seinen Ursprung in  
Baden-Württemberg hat? Das Spaghetti-Eis 
wurde 1969 von Dario Fontanella, einem ita- 
lienischen Eisdielenbesitzer in Mannheim, er- 
funden. Wie er auf die Idee kam? Unnützes Hei- 
matwissen verrät es.

Engste Straße der Welt 
Die engste Straße der Welt findet sich – zumin- 
dest offiziell laut Guinnessbuch der Rekorde – im 
Ländle: Die Spreuerhofstraße in Reutlingen 
kann diesen Titel seit 2006 für sich beanspru- 
chen. Und mit 31 Zentimetern Breite geht es 
hier ganz schön eng zu – Gegenverkehr ist 
nicht drin.

Wo starb Siegfried? 
Die Nibelungensage um Siegfried kennt wohl 
jeder. Auch der tragische Tod des Helden dürf- 
te vielen bekannt sein. Doch wo starb er denn 
jetzt? Darüber ist inzwischen ein richtiger Krieg 
entbrannt ... Verschiedene Orte im Odenwald 
buhlen darum, Schauplatz des echten Todes- 
ortes zu sein. Doch war es vielleicht ganz an- 
ders? Fand er sein Ende vielleicht im Ländle? 
Es gibt jedenfalls Hinweise, dass der Siegfried- 
brunnen auch in Odenheim, einem Ortsteil von  
Östringen im Kraichgau liegen könnte. Hier gibt 
es zumindest einen ... wir schauen mal.

Wer hat Doktor Faust getötet? 
Goethes Faust, ein Klassiker der deutschen Lite- 
raturgeschichte. Um den Tod des historischen 
Faust ranken sich verschiedene Geschichten. 

Gestorben sein soll er in jedem Fall in Staufen 
im Breisgau. Doch wie genau? Wurde er ermor- 
det, hat er sich bei seinen alchimistischen Ex- 
perimenten versehentlich selbst getötet? Und 
natürlich könnte auch der Teufel höchstselbst 
seine Finger im Spiel gehabt haben ...

Von Einhörnern, Gelbfüßlern  
und Hexenbissen 
Und da wäre noch die Geschichte vom Hexen- 
biss am Heidelberger Schloss, das älteste Mu- 
sikinstrument der Welt oder auch die Antwort 
auf die wichtige Frage, warum Badener auch 
als „Gelbfüßler“ bezeichnet werden. Diese und 
noch viele andere spannende Anekdoten und 
Legenden zeigt unsere Rubrik „Unnützes Hei- 
mat-Wissen“ auf. 
(haf )

Foto: Stadtmarketing und Tourismus Reutlingen GmbH
WISSENSWERTES

Wie kam die Fes- 
te Weibertreu zu 
ihrem Namen? Wo 
steht das schiefs- 
te Hotel der Welt? 
Was hat ein Gebäck 
mit der Belagerung 
von Crailsheim zu tun? Und woher kam 
eigentlich der erste Multimillionär Ame- 
rikas? Die Serie „Unnützes Heimat-Wis- 
sen“ klärt auf. Alle Folgen unter diesem 
QR-Code oder hier:

https://go.nussbaum.de/heimatwissen

Rekordverdächtig eng geht es in der 
Reutlinger Spreuerhofstraße zu.

Foto:NM-Archiv

Sagenumwobener 
Vierbeiner: Das Bret- 
tener Hundle hat eine 
ganze Stadt gerettet.

https://go.nussbaum.de/heimatwissen
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IMMOBILIEN-VERKÄUFE

UNTERRICHT

Auto Disch • Elzach
Krankentransport, Personenbeförderung, Dialyse-, 

Chemo- und Strahlenfahrten, Rollstuhltaxi
Jürgen Gass • Tel. 07682/216 • mobil: 01715333271

Nachhilfe
Klasse 4 bis zum Abi 
Mathe, Deutsch, Englisch, 
sehr preiswert (gewerblich)

g 01579 2470304

Emil-Haag-Straße 27 
71263 Weil der Stadt 
Fon 07033 5266 75 
info@brigitte-nussbaum.de

Mönsheim
Grundstück

m
it Potenzial

Investieren.  
Bauen. Profitieren.
Zum Verkauf steht ein großzügiges Baugrundstück (ca. 1.320 m²) 
in zentraler, verkehrsgünstiger Lage von Mönsheim.

Ob Bauträger, Projektentwickler oder Privatinvestor – hier eröff- 
nen sich attraktive Perspektiven.

Profitieren Sie von den aktuellen steuerlichen Abschreibungsmög- 
lichkeiten (AfA) für Neubauten, die sowohl private Investoren als 
auch Bestandshalter erheblich entlasten können.

Ein Standort mit Zukunft: Nähe zu Pforzheim und Stuttgart, gute 
Infrastruktur, solide Nachfrage nach Wohnraum.

Ein Projekt, das sich wirtschaftlich und steuerlich lohnt! 

Weitere Details bei Anfrage.

Ihre Immobilie in besten Händen!

Wir von GARANT Immobilien sind die Experten beim 
Verkauf und bei der Vermietung von Wohnungen, 

Häusern sowie Gewerbeimmobilien und Grundstücken. 
Dank unseres Rundumservices gelangen Sie von der 

Wertermittlung bis hin zum Vertragsabschluss mit dem 
bestmöglichen Ergebnis.

Rufen Sie uns an! Mit uns kann man reden.

Telefon 0761 88 85 72-70 
freiburg@garant-immo.de 
www.garant-immo.de

GESCHÄFTSANZEIGEN

www.nussbaum-stiftung.de/award
Bewerbungsphase endet am 31.05.2026 

Innovative Ideen. 
Zukunftsfähiger Verein. 
NUSSBAUM Award. 
Jetzt bewerben!

Bewerbungsphase endet am 31.05.2026

2x 
5.000 
Euro
Preisgeld

www.garant-immo.de
www.nussbaum-stiftung.de/award
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